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Transportkosten in preisrechtlich zulässiger Höhe gegenüber 
dem Bürger gesondert zu berechnen.

(3) Sofern hierdurch gegenüber der bisherigen Verfahrens
weise Preiserhöhungen für die Bürger entstehen, sind die bis
her bestehenden örtlichen Regelungen beizubehalten.“

§3
Der § 12 der Anordnung wird wie folgt ergänzt:
„(6) Durch das mit dieser Anordnung festgelegte Entgelt 

und die Leistungspreise werden weder die Verbraucherpreise 
gegenüber den Bürgern verändert noch dürfen sqlche Ver
änderungen auf der Grundlage dieser Anordnung vorgenom
men werden.“

§4
(1) In der Anlage 1 der Anordnung — Anzahl der Flaschen — 

Ziff. 2.1. ist zu streichen:
„Himbeeren 83 1 = 188 Flaschen 0,7 1 Inhalt“
statt dessen ist einzufügen:
„Himbeeren 83 1 = 118 Flaschen 0,7 1 Inhalt“.

(2) In der Anlage 1 der Anordnung — Anzahl der Flaschen —
Ziff. 2.2. ist nach der Position Heidelbeeren einzufügen: 
„Himbeeren 78 1 = 112 Flaschen 0,7 1 Inhalt

156 Flaschen 0,5 1 Inhalt“.

§5
Die Anlage 2 der Anordnung — Leistungspreise — erhält 

folgende Fassung:
„Leistungspreise gemäß § 7 Abs. 1

Obstsäfte keltertrüb

0,7-1-Flasche

0,26 M

0,5-1-FIasche
0,24 M

— Obstsäfte geklärt 
(blank) 0,33 M 0,30 M

— Süßmoste keltertrüb 0,28 M 0,25 M
— Süßmoste geklärt 

(blank) 0,36 M 0,32 M
— Obst-Mischnektare 

■und -trünke 1 0,36 M 0,32 M
— Qbst-Nektare und -Trünke 0,3F M 0,32 M

InLandtraubenweine 
(naturrein oder ver
bessert) 0,42 M 0,37 M

— Apfel-, Birnen- und 
Obstwein herb 0,36 M 0,32 M

— Perlwein 0,61 M -
- Fruchttisch weine 0,38 M 0,34 M
— Fruchtdessertweine 0.42 M 0,37 M

_ Fruchtschaumweine
0,75-1-FIasche

1,40 M“

§6
Diese Anordnung tritt am 1. November 1983 in Kraft. Sie 

findet auf alle Verträge Anwendung, die nach diesem Zeit
punkt zu erfüllen sind.

Berlin, den 5. Oktober 1983

Der Minister 
für Handel und Versorgung

I. V.: Dr. D a n z 
Staatssekretär

Anordnung Nr. 21 
über die Vergütung für die General- und 

Hauptauftragnehmertätigkeit im Bereich des Bauwesens 
bei der Durchführung von Investitionen

vom 20. September 1983

Zur Ergänzung der Anordnung vom 5. September 1979 über 
die Vergütung für die General- und Hauptauftragnehmer
tätigkeit im Bereich des Bauwesens bei der Durchführung 
von Investitionen (GBl. I Nr. 34 S. 327) wird im Einvernehmen 
mit dem Leiter des Amtes für Preise und dem Minister für 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft folgendes ange
ordnet:

§ 1
Der § 1 wird ergänzt und erhält folgende Fassung:

„§ 1
Diese Anordnung gilt für Kombinate und Betriebe des Bau

wesens sowie für Betriebe und Einrichtungen der Landwirt
schaft einschließlich volkseigener Landbaukombinate und zwi
schengenossenschaftlicher Bauorganisationen, die Investitionen 
durchführen und in der Nomenklatur der General- und 
Hauptauftragnehmer (nachfolgend Nomenklatur genannt) er
faßt sind oder durch das zuständige staatliche Organ für be
stimmte Investitionsvorhaben als General- oder Hauptauf
tragnehmer eingesetzt werden.“

§2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1984 in Kraft. Sie greift 

in laufende Verträge ein.

Berlin, den 20. September 1983

Der Minister für Bauwesen
I. V.: M a r t i n i  

Staatssekretär

1 Anordnung (Nr. 1) vom 5. September 1979 (GBl. I Nr. 34 S. 327)

Anordnung 
über die Aufhebung von Rechtsvorschriften 

auf dem Gebiet der Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft 

vom 20. September 1983 

§ 1
Die Anordnung vom 19. Januar 1981 über die Vergütung für 

die General- und Hauptauftragnehmertätigkeit bei der Durch
führung von Investitionen von Betrieben und Einrichtungen 
der Landwirtschaft (GBl. I Nr. 6 S. 84) und die Anordnung 
Nr. 2 vom 2. September 1982 über die Vergütung für die Gene
ral- und Hauptauftragnehmertätigkeit bei der Durchführung 
von Investitionen von Betrieben und Einrichtungen der 
Landwirtschaft (GBl. I Nr. 34 S. 602) werden aufgehoben.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1984 in Kraft.

Berlin, den 20. September 1983

Der Minister 
für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft

L i e t z
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